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Buchhaltung und Lohnverarbeitung – 
so nutzen Sie die Digitalisierung
In der Buchführung und in der Lohnverarbeitung gehören digitale Lösungen längst zum Alltag. 
Laufend kommen neue Automatisierungen auf den Markt, welche die Arbeiten vereinfachen und 
Zeit einsparen. Dabei die Übersicht zu behalten, ist nicht immer einfach. Am Beispiel der Lösung 
von Abacus zeigen wir auf, welche Möglichkeiten es gibt und auf welchen gesetzlichen Grundlagen 
diese basieren.

Durch den sprunghaften Anstieg von 
Home-Office im letzten Jahr haben vie-
le Unternehmen ihre Prozesse überprüft 
und vermehrt digitalisiert. So ist bei-
spielsweise das Scannen und automa-
tische Erkennen sowie Verbuchen von 
Belegen vielerorts bereits im Einsatz. 
Während die Papierbelege früher phy-
sisch zur Unterschrift vorgelegt worden 
sind, ist dieser Ablauf heute digitalisiert. 
Dazu wird im Visumsprozess, z.B. in der 
Software von Abacus, definiert, wer wel-
che Belege visieren soll. Dabei können 

mehrere Visumsinstanzen und Betrags-
limiten festgelegt werden. Nach dem 
Verbuchen werden die Belege dem oder 
der Visumsberechtigten mittels der Ap-
plikation AbaClik auf dem Mobiltelefon, 
dem Desktop-Zugang MyAbacus oder 
der Abacus-Inbox bereitgestellt, um sie 
zu visieren oder abzulehnen.

Vereinfachungen auf vielen Ebenen 
Mit der AbaClik-App können zudem Spe-
senquittungen fotografiert und in die Fi-
nanz-, Kreditoren- oder Zeiterfassung 
von Abacus übermittelt werden. Aus 
dem Foto erkennt die App Daten wie Na-
men, Datum, Betrag, MWST, Währung 
und Zahlungsmittel, und durch die Über-
mittlung an die Zeiterfassung können die 
Spesen direkt über den Lohn ausbezahlt 
werden. Vor allem bei Arbeiten ausser-
halb der Büros beschleunigt dieser digi-
tale Ablauf die Prozesse deutlich.
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Neben den genannten Vereinfachungen 
ist es mit nur einer zusätzlichen Anga-
be auf der Buchung auch möglich, auto-
matische Abgrenzungen über einen be-
stimmten Zeitraum mitzugeben. Damit 
erübrigen sich manuelle Abgrenzungs-
buchungen bei einem Abschluss. 

Zusammen mit EasySignature bietet die 
Abacus-Archivierung auch eine auto-
matisierte, gesetzeskonforme Archivie-
rung gemäss der Geschäftsbücherver-
ordnung (GeBüV), die die Aufbewahrung 
von elektronischen Dokumenten regelt. 
Bei diesen kann die Integrität der gespei-
cherten Informationen zum Beispiel mit 
digitaler Signatur oder mit dem Zeitpunkt 
der Speicherung durch einen Zeitstem-
pel nachgewiesen werden. 
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Schnittstellen zu Banken
Die Digitalisierung bringt auch Vereinfa-
chungen im Zahlungsverkehr. Die einge-
gangenen Zahlungen müssen nicht mehr 
manuell gemäss Bankauszug gebucht, 
sondern können mittels Herunterladen 
von Bankdateien (z.B. camp053) in das 
Buchführungssystem importiert werden. 

Zudem können die Banken in vielen 
Softwareprogrammen direkt an das Sys-
tem angebunden werden (z.B. mittels 
EBICS). Damit können die Bankzahlun-
gen mittels eines Klicks in die Buchfüh-
rungssoftware übernommen werden, 
und das Herunter- und Hochladen ent-
fällt ebenfalls.

Damit die Buchungen automatisch kor-
rekt zugeordnet und abgebucht werden 
können, werden in der Abacus-Software 
Buchungsregeln für die Finanz-, Debi-
toren- und Kreditorenbuchhaltung defi-
niert. Mit diesen wird bestimmt, dass 
Zahlungen mit gewissem Namen, in der 
Höhe eines gewissen Betrags oder mit 
bestimmten Informationen einem Kun-
den- oder Lieferantenbeleg zugeordnet 
werden sollen. Weiter kann festgelegt 
werden, dass Zahlungen mit einem spe-
zifischen Text in der Information auf ein 
bestimmtes Konto und eine bestimmte 
Kostenstelle in der Finanzbuchhaltung 
verbucht werden.

Eine weitere Lösung zur Automatisie-
rung bieten die E-Rechnungen/ebills. 
Damit können dem Kunden Rechnun-
gen aus dem ERP-System direkt in sein 
E-Banking oder in dessen ERP-System 
gesendet werden. Umgekehrt werden 
die empfangenen E-Rechnungen auto-
matisch in der Kreditorenbuchhaltung 
erfasst.

Zeit- und Projekterfassung
Die Zeiterfassung sowie die dazu not-
wendigen Angaben sind für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer im Arbeitsgesetz vor-
geschrieben. Unter anderem müssen die 
Dauer, die Lage und die Pausen, die län-
ger als eine halbe Stunde dauern, aufge-
zeichnet werden.

Mit einer Zeiterfassung mittels ERP kön-
nen Arbeitszeiten und Abwesenheiten 

erfasst sowie Ferien beantragt wer-
den. Vorgesetzte haben jederzeit und 
von überall Zugriff auf Arbeitsrapporte,  
Ferien- und Absenzen ihrer Mitarbeiten-
den. Werden die Stunden von Mitarbei-
tenden an Kunden verrechnet, können 
die Arbeitszeiten auf Projekte rappor-
tiert und die Rechnungen anschliessend 
direkt erstellt und an den Kunden ge-
schickt werden. 

Die Erfassung der Arbeitszeiten, Ferien 
und Absenzen werden in Abacus mittels 
Visumsprozess bewilligt, bevor sie defi-
nitiv verbucht werden. Die Bewilligung 
ist wie die Zeiterfassung selbst, durch 
die Applikation AbaClik, auf MyAbacus 
oder in der Abacus-Inbox möglich.

Lohndeklarationen einreichen
Mit der Nutzung einer Softwarelösung 
für die Lohnbuchhaltung können Sozi-
alversicherungsdeklarationen, LSE-Sta-
tistik (Lohnstrukturerhebung) sowie die 
Quellensteuerdeklarationen mittels ein-
heitlichen Lohnmeldeverfahrens (ELM)  
online gesendet werden. Voraussetzung 
für das Generieren der LSE-Statistik und 
der Logib-Datei ist das korrekte und voll-
ständige Erfassen der Personaldaten so-
wie die Zuordnung der Lohnarten. 

Damit entfallen die von Hand auszufül-
lenden Papierdeklarationen, und bei den 
Ausgleichskassen fallen tiefere Verwal-
tungskosten an. Die Lohnabrechnungen 

FAZIT
In der Buchführung und der Lohn-
verarbeitung tauchen laufend 
neue Möglichkeiten zur Automa-
tisierung auf, die Arbeitsschritte 
schneller und effizienter machen 
und mit denen somit Ressourcen 
gespart werden können. Es lohnt 
sich, die Automatisierungen lau-
fend zu prüfen oder sich bei ei-
nem Treuhänder zu informieren. 
Die Verantwortlichen in den Un-
ternehmen können die Arbeiten 
und Auswertungen ortsunab-
hängig und jederzeit ausführen 
und einsehen. Dies spart Zeit und 
Ressourcen und macht die Abläu-
fe nachvollziehbar und sicher.

und Lohnausweise können den Mitar-
beitenden mittels E-Mail gesendet oder 
auf dem Mobiltelefon sowie den Online- 
Portal zur Verfügung gestellt werden.

Zu guter Letzt haben die Mitarbeitenden 
mit der Applikation AbaClik oder dem  
Online-Portal MyAbacus neben der Spe-
sen- und Zeiterfassung sowie der An-
sicht der Lohnabrechnungen und Lohn-
ausweise auch die Möglichkeit, ihre 
Personaldaten einzusehen und anzu-
passen. Die Anpassung erscheint in der 
Abacus-Lohnbuchhaltung und kann dort 
übernommen werden.
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